RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 22 - zu § 64 FlurbG

RzF - 22 - zu § 64 FlurbG

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 26.03.1981 - 5 C 67.79 = RdL 1981 S. 180

Leitsatze

1 Das Flurbereinigungsgericht ist nicht befugt, eine verbindliche Feststellung Uber das
. Bestehen oder Nichtbestehen einer altrechtlichen, im Grundbuch nicht eingetragenen
Grunddienstbarkeit zu treffen.

Die fiir eine nachtragliche Anderung oder Ergénzung des Flurbereinigungsplans in § 64 Flur
2 . bG normierte Tatbestandsvoraussetzung der Nichtvorhersehbarkeit nétigt die Beteiligten,
ihre nach Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans auftauchenden wichtigen
wirtschaftlichen BedUrfnisse so rechtzeitig wie mdglich an die Flurbereinigungsbehdérde
bzw. den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft heranzutragen.

Anmerkung

Die Griinde sind auszugsweise abgedruckt unter RzF - 6 - zu § 13 Abs. 2 FlurbG.

Ausgabe: 10.03.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 22 - zu § 64 FlurbG
	Leitsätze
	Anmerkung


